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2. Übergeordnete Planungen

2.1 Flächennutzungsplan

Der Bebauungsplan geht in seiner Abgrenzung im südlichen bzw. westlichen 
Teilbereich über die Darstellungen des Flächennutzungsplanes hinaus. So 
wurde im Süden die Grünfläche, Zweckbestimmung "Gartenland" mit in den 
Bebauungsplan einbezogen, die im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
landwirtschaftliche Nutzfläche ist. Im Westen wurde die Dorfgebietsauswei-
sung (im FNP gemischte Baufläche) nach Süden vergrößert. Aufgrund der 
nicht mehr vorhandenen Nutzung als Poststelle werden die Flst.Nrn. 7 und 8 
nicht mehr als Gemeinbedarfsfläche wie im rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan sondern als Dorfgebiet dargestellt.

Der Bebauungsplan kann daher nicht als aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt betrachtet werden und muss somit dem Landratsamt zur Geneh-
migung vorgelegt werden.

Die Änderungen gegenüber dem Flächennutzungsplan werden im Rahmen 
der nächsten Neuaufstellung entsprechend angepasst.

2.2 Umweltverträglichkeit

Da mit dem Bebauungsplan lediglich der Bestand und geringfügige Erweite-
rungsmöglichkeiten erfasst werden sollen, ist dem Sinn nach weder eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung noch eine Umwelterheblichkeitsprüfung nach 
dem UVP-Gesetz erforderlich. 

2.3 Planungsrechtliche Festsetzungen / Örtliche Bauvorschriften

Nach entsprechender gerichtlicher Klärung wurden die planungsrechtlichen 
Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und gemeinsamen Hinweise zwar 
getrennt aufgeführt, aber in einem Textwerk, den Schriftlichen Festsetzun-
gen zusammengefasst.

2.4 Andere Bebauungspläne

Im Nordwesten ist von der Aufstellung des Bebauungsplanes der rechtskräf-
tige Bebauungsplan "Kirchberg" betroffen. Mit der Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes "Ortsetter Schmieheim III" wird die Flst.Nr. 1 aus dem Bebau-
ungsplan "Kirchberg" herausgenommen und fortan Bestandteil des Bebau-
ungsplanes "Ortsetter Schmieheim III".
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3. Größe und Abgrenzung des Geltungsbereiches

Der Bebauungsplan "Ortsetter Schmieheim III" umfasst eine Fläche von
ca. 3,5 ha.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im zentralen südwestlichen
Ortsbereich und ergibt sich aus den Darstellungen des Zeichnerischen Teils
bzw. des Übersichtsplanes zum Bebauungsplan.
Gegenüber der Frühzeitigen Trägeranhörung wurde der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes im Süden um die Flst.Nrn. 41, 42, 44/1 und 46 (Teilfläche)
reduziert. Für diese Fläche soll bei konkreten Planungsabsichten ein
gesonderter Bebauungsplan erarbeitet werden. Diese Fläche lag außerhalb
des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes.

Die ebenfalls im Verfahren befindlichen Bebauungspläne "Ortsetter Schmie-
heim I" bzw. "Ortsetter Schmieheim II" schließen sich nach Osten an.

4. Aussagen zur städtebaulichen Konzeption
Bebauung - Verkehr

4.1 Bestand

Das Planungskonzept sieht für den Bestand entsprechend der Übernahme
und Weiterentwicklung aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan "Dorf-
gebiet" (MD) vor. Im rückwärtigen Bereich der Flst.Nrn. 19 und 20 (Teilfläche)
wurde die Wohnnutzng ausgeschlossen, um hier der durch die bisherige
Nutzung geprägten gewerbliche (derzeit Winzerbetrieb) bzw. landwirt-
schaftliche Nutzung einerseits zu sichern, andererseits aber einer weiteren
Verdichtung durch Wohnbebauung auch aufgrund der problematischen Er-
schließung entgegen zu wirken.
Im "Dorfgebiet" (MD) wurden die Nutzungen Gartenbaubetriebe bzw. Tank-
stellen ausgeschlossen, da diese aufgrund ihrer Größe bzw. ihrer Auswir-
kungen auf die Umgebung nicht in die enge Struktur einer Gemeinde wie
Schmieheim passen. Für diese Betriebe können Möglichkeiten der Ansiedlung
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bzw. im Ge-
werbegebiet von Schmieheim geschaffen werden.

Im "Dorfgebiet (MD)" wird die "abweichende Bauweise" gemäß § 22 Abs. 4
BauNVO festgesetzt, die der "offenen Bauweise" entspricht, jedoch können
geringere seitliche Grenzabstände als nach § 6 LBO erforderlich zugelassen
oder verlangt werden, falls damit das ortstypische Erscheinungsbild des
Straßenraumes mit der vorhandenen engen Bebauung erhalten werden kann.

Für die Bestandsflächen wurde auf die Festsetzung der Grundflächenzahl
(GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) sowie der Zahl der Vollgeschosse
verzichtet, so dass neben dem Gebietscharakter lediglich die Bauweise
festgesetzt wurde. Für den Bestand handelt es sich daher um einen einfachen
Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 2 BauGB, so dass für diese Bereiche das
Kenntnisgabeverfahren entsprechend § 51 Abs. 2 Nr. 1 LBO keine An-
wendung findet.
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Die dargelegten Festsetzungen sollen dazu beitragen, den gewachsenen
Ortskernbereich aufbauend auf dem Bestand harmonisch und geordnet weiter
zu entwickeln. Dabei wird der Umfang sowie die Gestaltung von event.
Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen weiterhin entsprechend der bisherigen
Rechtslage im Rahmen von § 34 BauGB beurteilt.

Die Baugrenze wurde entsprechend dem Bestand eingetragen. Auf die Fest-
setzung einer Baulinie wurde verzichtet, um so bei Um- oder Neubauten eine
geringfügige Änderung der Gebäudewand zu ermöglichen.

Die Zahl der pro Wohneinheit notwendigen Stellplätze wurde mit 1,5 innerhalb
des Spielraumes der LBO von 1-2 Stellplätzen festgesetzt, da die Lage der
Gemeinde Schmieheim im ländlichen Raum sowie der unzureichend
ausgebaute ÖPNV einen höheren Bedarf an Individualverkehr und damit eine
höhere Anzahl von privaten PKW erzeugt. Dies lässt sich auch daran ablesen,
dass im ländlichen Raum die Mehrzahl der Haushalte i.d.R. über 2 PKW
verfügen.
Aufgrund des zumeist engen Straßenraumes soll mit der Festsetzung der
notwendigen Stellplätze (in Verbindung mit der Festsetzung, diese i.d.R. auf
dem eigenen Grundstück unter zu bringen) auch verhindert werden, dass die
Fahrzeuge im Straßenraum abgestellt werden.
Dabei wurde hinsichtlich der Zahl der notwendigen Stellplätze differenziert.
Wohneinheiten über 60 m² sind 1,5 Stellplätze, bis 60 m² ist nur 1 Stellplätz
vorzusehen. Um den Ausbau von Dachgeschossen (indirekt) zu fördern,
wurde hierbei auf Stellplätze verzichtet, sofern sowohl die bestehende Wand-
als auch Firsthöhe erhalten bleibt.
Zudem wurde festgesetzt, dass die notwendigen Stellplätze jeweils auf dem
eigenen Grundstück untergebracht werden müssen. Somit soll verhindert
werden, dass eine Vielzahl der Fahrzeuge im öffentlichen Raum abgestellt
werden, der im Planungsgebiet z.T. sehr eng vorhanden ist.

Die in den "Örtlichen Bauvorschriften" dargelegten Festsetzungen u.a. zur
Dachgestaltung sollen das gewachsene Ortsbild auch zukünftig sichern bzw.
durch die Aussagen zu den unbebauten Flächen u.a. ökologischen Ge-
sichtspunkten Rechnung tragen. Auch wurden Aussagen zu Werbeanlagen
und Antennenanlagen aufgenommen, um durch Begrenzung von Größe und
Anzahl einer negativen Veränderung des Ortsbildes entgegen zu wirken.



5. Aussagen zur Grünordnung

5.1 Private Grünflächen

Für den rückwärtigen Teil sowie z.T. für den inneren Bereich der Grundstücke
wurde private Grünfläche mit Zweckbestimmung "Gartenland" festgesetzt, in
der eine Bebauung (mit Ausnahme kleinerer Nebengebäude) nicht zulässig
ist.

5.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
nach § 1a BauGB iV.m. § 8a BNatSchG

Da der Bebauungsplan überwiegend nur den baulichen Bestand festschreibt,
bereitet er keine Eingriffe vor, zumal eine Bebauung im Rahmen von § 34
BauGB auch ohne Bebauungsplan zulässig gewesen wäre. Zudem wurden
die Grün- bzw. Freibereiche größtenteils als Gartenland ausgewiesen und
somit einer ggf. möglichen Bebauung entzogen.
Es fand daher für den Bestandsteil des Planungsgebietes keine naturschutz-
rechtliche Eingriffsabwägung statt.

5.3 Dorfbach

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Dorfbach vollständig ver-
dohlt und stellt dabei einen unverzichtbaren Teil der örtlichen Erschließung
dar.
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6.0 Ver- und Entsorgung

6.1 Allgemein

Die Ver- und Entsorgung ist grundsätzlich gewährleistet und erfolgt über die
bestehenden Anlagen in den Straßen, die durch oder am Rand des
Planungsgebietes verlaufen.

Die Entsorgung erfolgt im Mischsystem. Zuständig ist der Abwasserzweck-
verband Südliche Ortenau mit Sitz in Ettenheim. Dabei ist der AZV nicht für
die Grundstücksentwässerung selbst und die Ortskanalisation zuständig.

Die Wasserversorgung ist sichergestellt. Zuständig ist die Gemeinde Kip-
penheim.

6.2 Energie

Die Stromversorgung erfolgt durch das E-Werk Mittelbaden mit Sitz in Lahr
und wird mittels Verkabelung durchgeführt. Das Energieversorgungsunter-
nehmen ist im Bereich der Neubebauung berechtigt, im Zuge der Erschlie-
ßungsarbeiten die Hausanschlusskabel auf dem Grundstück zu verlegen.
Die Stromversorgung erfolgt dabei nicht grundsätzlich über Verkabelung,
sondern durch Anpassung an das im Bereich der geplanten Bebauung vor-
handenen Leitungsnetzes.

Im Südwesten des Planungsgebietes ist auf Flst.Nr. 1820 eine Trafostation
entsprechend dem Bestand dargestellt.

6.3 Abfallwirtschaft

Für die Abfallentsorgung ist der Ortenaukreis zuständig.

7.0 Denkmalschutz

Die vom Landesdenkmalamt im Rahmen der Anhörung Träger Öffentlicher
Belange für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ortsetter
Schmieheim III" mitgeteilten Kulturdenkmale sind im "Zeichnerischen Teil"
zum Bebauungsplan entsprechend dargestellt und im folgenden aufgeführt:
Dorfstr. 25, Dorfstr. 27, Dorfstr. 29, Dorfstr. 31, Schloßstr. 8
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